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Schützenveteranen Bern-Mittelland  Reglement Ehrenveteranen 
 

 

1. Ernennung 
1.1 Grundlage 
Grundlage für diesen Artikel bilden die Statuten des VSSV (Art. 9 und 32). 
 

1.2 Mitgliedschaft 
Veteranen werden im Jahr ihres 80. Geburtstages zu Ehrenveteranen (EV) des VSSV ernannt. 
Voraussetzung ist eine mindestens zehnjährige, ununterbrochene Mitgliedschaft bei einem 
Kantonalverband des VSSV. 
 

1.3 Beitragspflicht 
Die EV sind von der Beitragspflicht gegenüber dem VSSV, dem VBSV und der SVBM befreit. 
 

1.4 Ernennung 
Die Ernennung zum EV erfolgt in einem würdigen und feierlichen Rahmen anlässlich der 
Hauptversammlung der SVBM im Jahr des 80. Geburtstages des EV. Die zu Ehrenden werden dazu 
persönlich eingeladen. 
 

1.5 Abgabe von Preisen 
Bei der Ehrung wird den EV die VSSV-Urkunde, der VSSV-Goldzweig und von den SVBM eine Flasche 
Wein überreicht. 
 
 
2. Geburtstage 
2.1 Grundlage 
Grundlage für diesen Artikel ist das Pflichtenheft Vorstand vom 01.01.2019 
 

2.2 Runde Geburtstage 
Zu den runden Geburtstagen erhalten die 85, 90, 95 usw. jährigen Jubilare eine Geburtstagkarte, 
unterschrieben vom Präsidenten und dem Betreuer EV. 
 
 
3. Maifahrt 
3.1 Grundlage 
Jährlich führen die SVBM eine Maifahrt durch. 
 

3.2 Teilnehmer 
Eingeladen sind alle Ehrenveteranen, Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder. 
 

3.3 Kosten 
Die Kosten für den Car, den Kaffeehalt mit Gipfeli und das Mittagessen (mit Kaffee aber ohne weitere 
Getränke) gehen zulasten der SVBM. An diese Kosten bezahlen die Teilnehmenden einen vom Vorstand 
festgelegten Beitrag. 
 
 
4. Genehmigung 
 
Das Reglement wird durch den Vorstand an der Sitzung vom 10.06.2021 genehmigt und auf den 
01.01.2022 in Kraft gesetzt. Es ersetzt teilweise das "Reglement über Preise, Auszeichnungen und 
Gaben" vom 01.01.2020. 
 
 
 Schützenveteranen Bern-Mittelland 
 Der Präsident Der Sekretär 

  
 HR Staudenmann Walter Moser 


